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RS OGH 1984/6/5 4Ob330/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1984

Norm

UWG §6a

Rechtssatz

Im Interesse des die Werbung bestimmenden Wahrheitsgrundsatzes soll die Verpackung durch sachliche, objektive

Kriterien, nämlich die Eigenart der Ware - darunter werden deren Bescha7enheitsmerkmale, etwa ein Schrumpfen

während des Aufbewahrens oder die Sperrigkeit, nicht aber das Design gemeint - oder Erfordernisse der

Verpackungstechnik bestimmt sein. (Mat).
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